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Vorwort

Diese Arbeit hat sehr, sehr lange gedauert. Aber „Das Vergewaltigungsverbot im
bewaffneten Konflikt“ lies mich nicht los und nach der Zeit in der Demokratischen
Republik Kongo schien es zu wichtig um es auf sich beruhen zu lassen. Deshalb ist
die Arbeit zwar über lange Zeit in verschiedenen Phasen entstanden, musste aber –
das war ich den Frauen im Kongo schuldig – irgendwann fertig werden und sowurde
sie es auch. Die Arbeit ist aufgrund der erwähnten Verzögerungen auf dem Stand von
Mai 2015. Leider ist das Thema unter anderem im Osten der Demokratischen Re-
publik Kongo immer noch viel zu relevant und betrifft neben Frauen und Mädchen
auch viel zu viele Jungen und Männer. Wenn das Buch dazu beitragen kann, das
Thema inWissenschaft und Öffentlichkeit bewusster zumachen, hat die Arbeit ihren
Zweck erreicht, denn das Leid der „Opfer und Überlebenden“ von Vergewaltigung
im bewaffneten Konflikt ist unendlich – und menschengemacht.

Meine beruflichen Erfahrungen, insbesondere während der Zeit in Kinshasa,
prägten dieseArbeit, die ohne dieUnterstützung vielerMenschen so nicht entstanden
wäre. Allen voran ist hier mein Doktorvater Prof. Dr. Dr. h.c. mult. RüdigerWolfrum
zu nennen, der das Thema der Arbeit annahm und gegenWiderstände in der Fakultät
verteidigte. Im Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht
in Freiburg/Brsg. hatte ich in der ersten und zweiten Arbeitsphase – fachlich und
menschlich – hervorragende Bedingungen: Die bis in die späten Abendstunden
zugängliche, hervorragend ausgestattete Bibliothek mit jederzeit hilfsbereiten Bi-
bliothekarinnen und die ausgesprochen angenehme Arbeitsatmosphäre, in der ich
immer wieder mit motivierenden und fachlich fundierten Hinweisen versorgt wurde,
machten das Arbeiten dort zur Freude. Besonders nennen möchte ich in diesem
Zusammenhang den verstorbenen Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Heinrich Jescheck,
der mich ermutigte, das Thema fachübergreifend zu betrachten, Prof. Dr. Dr. h.c.
mult. Albin Eser und Prof. Dr. Helmut Gropengießer, die mich ans MPI holten, Prof.
Dr. Jörg Arnold wegen seiner wissenschaftlich fundierten und trotzdem anderen
Sicht der Dinge. Dr. Karin Cornils und Prof. Dr. Sabine Gless danke ich für ihr
,Mentoring‘ sowie Christiane Rabenstein und Dr. Michael Kilchling für ihre
Freundschaft.

Nach der Freiburger Zeit schürte Prof. Dr. Claus Kress meine Motivation mit
seiner Begeisterung für das Thema. In der Berliner Zeit, in der diese Arbeit
schließlich fertig wurde, fand ich in der Staatsbibliothek zu Berlin adäquaten Ersatz
für die FreiburgerMPI-Bibliothek. In dieser Zeit war ich losemit demLehrstuhl Prof.
Dr. Georg Nolte an der Humboldt-Universität verbunden, was wunderbar gegen die
Krankheit der „wissenschaftlichen Einsiedelei“ geholfen hat. Frau Dr. Heike Spieker



und Herr Dirk Roland Haupt haben mich mehrfach ermutigt am Thema zu bleiben.
Meine Schwiegereltern und Philologen Ursula und Dr. Franz Schotten haben die
Arbeit Korrektur gelesen. Prof. Dr. Helmut Gropengießer hat die ganze Arbeit
schließlich trotz zahlreicher anderer Verpflichtungen in kürzester Zeit gelesen und
klug kommentiert. Ihnen allen danke ich herzlich!

Wegen der praktischen Relevanz der Arbeit gewährte das Auswärtige Amt einen
großzügigen Druckkostenzuschuss, für den ich ebenfalls danken möchte.

Meine heißgeliebten Rabeneltern Jürgen und Ursula Biehler mit ihren berühmt
liebevoll-frechen Bemerkungen und ganz praktischer Unterstützung sind genau wie
unsere Katze Cappuccino, die oft mit mir vor demComputer saß und gelegentlich die
Tatzen auf der Tastatur hatte, zu erwähnen. Unserer Tochter wünsche ich eine Welt
ohne Vergewaltigungen! Ohne meinen Mann Dr. Gregor Schotten, der mich mit viel
Geduld durch Durststrecken coachte und immer und immer wieder ermutigte, mo-
tivierte oder auch mal ablenkte wäre ich nicht die Person, die ich bin. Für diese Liebe
kann ich nicht danken – sie ist ein Geschenk!

Genf, im Juni 2017 Anke Biehler
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Einführung in den Untersuchungsgegenstand
der Arbeit

Seit Menschengedenken gibt es Kriege und bewaffnete Konflikte. Vergewalti-
gungen wurden – und werden teilweise heute noch – als „unvermeidliches“ Ne-
benprodukt von bewaffneten Konflikten betrachtet.1Dabei sind Vergewaltigungen in
bewaffnetenKonflikten keine zulässigeMethode der Kriegsführung, da sie sich nicht
auf das Ausschalten von Kämpfern beziehen und durch ihren Einsatz kein militä-
rischer Vorteil zu erreichen ist. Vergewaltigungen in bewaffneten Konflikten un-
terscheiden sich erheblich von Vergewaltigungen zu Friedenszeiten, in denen Si-
cherheit undOrdnung durch die Polizei durchgesetzt wird. So sindVergewaltigungen
in bewaffneten Konflikten häufig ein Massenphänomen, bei dem es im Unterschied
zu Friedenszeiten, in denen Vergewaltigungen „nur“ isoliert vorkommen und häufig
Beziehungstaten sind, nicht auf ein bestimmtes Opfer ankommt. Bei Massenver-
gewaltigungen ist in der Regel die Schädigung, Degradierung und Entwürdigung
einer gesamten (Volks-)Gruppe beabsichtigt, die nicht nur gegen die individuellen
Opfer, sondern auch gegen ihre Familien und Gemeinschaften gerichtet sind bis hin
zur völligen Zerstörung der vor dem bewaffneten Konflikt bestehenden Gesell-
schaftsstruktur. Durch Massenvergewaltigungen in bewaffneten Konflikten entste-
hen zudem individuelle und gesamtgesellschaftliche Traumata, die – auch aufgrund
ihrer gesellschaftlichen Stigmatisierung – nur schwer aufzuarbeiten sind und die
Aussöhnung nach einem bewaffneten Konflikt erheblich erschweren. 2

Trotz all dieser Folgen sind (Massen-)Vergewaltigungen heute ein alltägliches
Phänomen in zahlreichen bewaffneten Konflikten. Dies gilt insbesondere für nicht-
internationale bewaffneten Konflikte und Konflikte mit einer ethnischen Kompo-
nente. Der Bericht des VN-Generalsekretärs über „Conflict-related sexual violence“
von Januar 2012 nennt in Bezug auf dasVorkommen sexueller Gewalt in bewaffneten
Konflikten nur auf den Zeitraum Dezember 2010 bis November 2011 bezogen acht
Staaten – Kolumbien, die Elfenbeinküste, die Demokratische Republik Kongo, Li-
byen, Myanmar, Somalia sowie den Süd-Sudan und Sudan (Darfur).3 Die Vereinten
Nationen bemühen sich daher seit etwa einem Jahrzehnt verstärkt um die Beendi-
gung von sexueller Gewalt, wozu auchVergewaltigung zählt, im Zusammenhangmit

1 Brownmiller, Gegen unserenWillen, S. 39; Askin, War Crimes AgainstWomen, S. 1. Vgl.
auch Quénivet, Sexual Offenses in Armed Conflict and International Law, S. 76.

2 Siehe dazu etwa Report of the Secretary-General on Conflict-related sexual violence, UN
Doc A/66/657 sowie S/2012/33 vom 13. Januar 2012, Abs. 68, 71.

3 Report of the Secretary-General on Conflict-related sexual violence, UN Doc A/66/657
sowie S/2012/33 vom 13. Januar 2012, Abs. 17–57.



bewaffneten Konflikten.4 So hat der VN-Sicherheitsrat zuletzt 2010 in Resolution
1960 festgestellt, dass

„sexual violence, when used or commissioned as a tactic of war or as a part of a widespread
or systematic attack against civilian populations, can significantly exacerbate and prolong
situations of armed conflict and may impede the restoration of international peace and
security.“

Weiter erläutert er im gleichen Absatz, dass

„effective steps to prevent and respond to such acts of sexual violence can significantly
contribute to the maintenance of international peace“

und bekräftigt seine Bereitschaft

„to take, where necessary, appropriate steps to address widespread or systematic sexual
violence in situations of armed conflict.“5

Die Bekämpfung sexueller Gewalt in bewaffneten Konflikten spielt auch eine
zunehmende Rolle in UN-Missionen. Dort wird mehr darauf geachtet konfliktbe-
zogener sexueller Gewalt zu begegnen und die Bekämpfung dieser in Waffenstill-
stands- und Friedensabkommen zu berücksichtigen. Des Weiteren spielt die inter-
nationale Strafjustiz im Kampf gegen die Straflosigkeit von sexueller Gewalt wie
Vergewaltigung in bewaffneten Konflikten eine bedeutende Rolle.6 In diesen Zu-
sammenhang der Bekämpfung von sexueller Gewalt in bewaffneten Konflikten fällt
der Untersuchungsgegenstand der Arbeit, die den rechtlichen Rahmen des Verge-
waltigungsverbots im bewaffneten Konflikt untersucht.

I. Untersuchungsgegenstand

Untersuchungsgegenstand der Arbeit ist das Vergewaltigungsverbot im bewaff-
neten Konflikt wie es heute besteht. Hierzu wird anhand der historischen Ent-
wicklung des Verbots von der Antike bis heute nachvollzogen, wann und in welchen
Rechtsinstrumenten das Vergewaltigungsverbot entstand, was es völker- und völ-

4 Siehe etwa Security Council Resolution 1325 (2000) on Women, Peace and Security, UN
Doc S/RES/1325, 31. Oktober 2000, worin u.a. gefordert wird völkerrechtliche Verbrechen an
Frauen zu verfolgen und Frauen und Mädchen in Konfliktgebieten besonders zu schützen;
Security Council Resolution 1820 (2008) onWomen, Peace and Security, UNDoc S/RES/1820,
19. Juni 2008; Security Council Resolution 1888 (2009) on Women, Peace and Security, UN
Doc S/RES/1888, 30. September 2009, die die Schaffung eines Special Representative for
Sexual Violence vorsieht (Abs. 4) sowie Security Council Resolution 1960 (2010), UN Doc S/
RES/1960, 16. Dezember 2010, dieMonitoring, Untersuchungs- und Berichtsmechanismen für
sexuelle Gewalt in Konflikten schafft.

5 Security Council Resolution 1960 (2010) onWomen, Peace and Security, UNDoc S/RES/
1960, 16. Dezember 2010, Abs. 1.

6 Report of the Secretary-General on Conflict-related sexual violence, UN Doc A/66/657
sowie S/2012/33 vom 13. Januar 2012, Abs. 115.

Einführung22

http://www.duncker-humblot.de


kerstrafrechtlich genau umfasst und welche rechtlichen Möglichkeiten es auf völ-
kerrechtlicher und individueller Ebene zu seiner Durchsetzung gibt. Der Untersu-
chung der historischen Entwicklung des Vergewaltigungsverbots im bewaffneten
Konflikt schließt sich die Untersuchung der Staatenverantwortlichkeit wegen feh-
lender oder mangelhafter Durchsetzung des völkerrechtlichen Vergewaltigungs-
verbots im bewaffneten Konflikt an. Anschließend wird die Strafbarkeit von Ver-
gewaltigungen in den Statuten der beiden Ad hoc-Straftribunale für das ehemalige
Jugoslawien und Ruanda unter Berücksichtigung von verfahrensrechtlichen Be-
sonderheiten in Fällen sexueller Gewalt untersucht und ihre Rechtsprechung mit
Blick auf die Tatbestände der Vergewaltigung und der sexuellen Gewalt analysiert.
Im Anschluss wird auf die Strafbarkeit von Vergewaltigung und anderer eng mit
dieser zusammenhängender Verbrechen der sexuellen Gewalt nach dem römischen
Statut eingegangen, wobei auch hier auf verfahrensrechtliche Besonderheiten für
Opfer sexueller Gewalt eingegangen wird. Abschließend wird auf den Umgang mit
den Tatbeständen der Vergewaltigung und anderer eng mit diesen zusammenhän-
genden Tatbeständen sexueller Gewalt in der bisherigen Praxis des Internationalen
Strafgerichtshofs eingegangen. In den Schlussbetrachtungen schließlich werden die
Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst und die Frage, ob das Vergewalti-
gungsverbot im bewaffneten Konflikt den Status einer jus cogens-Norm hat, erörtert.

II. Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes

Das Phänomen des Vorkommens von sexueller Gewalt und/oder von Vergewal-
tigungen in bewaffneten Konflikten allgemein und der Ursachen hierfür, ist ebenso
wie die Frage nach dem gezielten Einsatz von Vergewaltigung als Methode der
Kriegsführung, als überwiegend psychologische, soziologische und kriminologische
Fragestellung nicht Gegenstand dieser juristischen Untersuchung. Auf die Fragen
wieso Vergewaltigungen in bewaffneten Konflikten als „unvermeidliches“ Neben-
produkt von bewaffneten Konflikten angesehen wurden, warum in bewaffneten
Konflikten – teilweise im großen Stil – vergewaltigt wird und was dieMotivation der
Täter in einem bewaffneten Konflikt zu vergewaltigen ist, wird in dieser Arbeit nicht
eingegangen.7

Gegenstand der Untersuchung ist ausschließlich das völkerrechtliche Verbot, im
bewaffneten Konflikt zu vergewaltigen. Dabei wird im Laufe der Untersuchung
zwischen dem völkerrechtlichen Verbot der Vergewaltigung im Umfeld bewaffneter
Konflikte, das sich an Staaten als Völkerrechtssubjekte richtet einerseits und an-
dererseits dem völkerstrafrechtlichen Tatbestand der Vergewaltigung, das sich an
einem Konflikt teilnehmende Individuen richtet, unterschieden. Zwar beruht der
völkerstrafrechtliche Tatbestand der Vergewaltigung etwa als Kriegsverbrechen oder
Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf dem völker(gewohnheits)rechtlichen

7 Zu diesen Fragen siehe etwa Leatherman, Sexual Violence and Armed Conflict.
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